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Antwort 
 
der Landesregierung 
auf die Kleine Anfrage 3413 
der Abgeordneten Dr. Dennis Maelzer, Frank Müller und Josef Neumann   SPD  
Drucksache 17/8693 
 
 
 
Schutz und Unterstützung im ZXVammeQhaQg miW ÄLGBTI-fUeieQ ZRQeQ³ iQ PRleQ 
 
 
Vorbemerkung der Kleinen Anfrage 
 
Anlässlich des ersten Besuchs von Ministerpräsident Armin Laschet MdL in der Republik 
Polen am 1. Oktober 2018 teilte die Staatskanzlei u.a PLW: EV bHVW�QGHQ ÄOHbHQGLJH KRQWaNW 
auf allen Ebenen. Auch über 300 Städte- und Schulpartnerschaften sind Zeugnis davon. 
[«]. DLHVHQ AXVWaXVcK bHJU��HQ ZLU VHObVWYHUVWlQGOLcK YRUbHKaOWVORV. 
 
Seitdem sind fast 1 ½ Jahre vergangen. Inzwischen haben zahlreiche 
Gebietskörperschaften, zumeist in Südost-Polen, Beschlüsse gefasst, wonach sie sich 
YHUSIOLcKWHQ, NHLQH ÄHRPRSURSaJaQGa³ ]X aN]HSWLHUHQ, NHLQH SH[XaOaXINOlUXQJ aQ ScKXOHQ 
GXUcK]XI�KUHQ, VLcK ]XP ÄScKXW] GHU FaPLOLH XQG GHU KLQGHU bHNHQQHQ³ VRZLH VLcK Ger 
ÄIGHRORJLH GHU LGBTI-BHZHJXQJ³ ]X ZLGHUVHW]HQ, GLH ÄPLW cKULVWOLcKHQ WHUWHQ XQYHUHLQbaU³ 
VHL, Ga ÄRHJHQbRJHQIaUbHQ³, GLH SROQLVcKH KXOWXU ]HUVW|UHQ³ XQG VLH ÄGHU SROQLVcKHQ KLUcKH 
ScKaGHQ ]XI�JHQ³ Z�UGHQ. UQWHU aQGHUHP GLH DHXWVcKH WHOOH bHULcKWHWH GaU�ber. 
 
Polnische Bürgerrechtler wie der Christopher Street Day-Organisator Bartosz Staszewski 
verurteilen diesen homophoben Hass und Hetze gegen Lesben, Schwule, Bi-, Trans- und 
Intersexuelle. An Ortseingängen wurden Schilder in verschiedenen Sprachen angebracht, 
ZHOcKH GLH OUWVcKaIWHQ aOV ÄLGBT- FREE ZONE³ NHQQ]HLcKQHQ. 
 
 
Der Minister für Bundes und Europaangelegenheiten sowie Internationales hat die Kleine 
Anfrage 3413 mit Schreiben vom 17. März 2020 namens der Landesregierung im 
Einvernehmen mit dem Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration, der Ministerin 
für Schule und Bildung sowie der Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 
beantwortet. 
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1. Betrachtet sie das Beschlie�en von so genannten ÄLGBTI-freien Zonen³ als 
homophob und diskriminierend? 

 
Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen spricht sich in aller Entschiedenheit gegen 
LSBTIQ*-Feindlichkeit aus; so wurde bereits im Koalitionsvertrag vereinbart, Diskriminierung 
von Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität nicht zu 
tolerieren. Alle müssen unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung und geschlechtlichen 
Identität ohne Diskriminierungen und Diffamierungen aufwachsen und leben können. Die 
Landesregierung verXUWHLOW YRU GLHVHP HLQWHUJUXQG GLH ScKaIIXQJ YRQ VRJHQaQQWHQ ÄLGBTI-
Ideologie-freien-ZRQHQ³ ± auch im befreundeten Ausland.  
 
 
2. Welche polnischen Gebietskörperschaften haben sich nach ihrer Kenntnis zu 

ÄLGBTI-freien Zonen³ erkllrt? (Bitte einzeln aufführen.)  
 

Das von Akteuren der Zivilgesellschaft gestaltete Online-TRRO ÄAWOaV QLHQaZLĞcL³ (ÄHaVV-AWOaV³) 
https://atlasnienawisci.pl/ dokumentiert, welche polnischen Woiwodschaften bzw. Landkreise 
diskriminierende Beschlüsse gegen LSBTIQ* Menschen gefasst haben.  
 
Sowohl die interaktive Landkarte als auch die zu Grunde liegenden Daten (inkl. 
Berichterstattung, Status des Beschlusses, Art des Beschlusses, Kontaktdaten der 
Gebietskörperschaften) sind online frei zugänglich. 
 
 
3. Mit welchen polnischen Gebietskörperschaften bestehen Partnerschaften von 

Städten oder Schulen aus Nordrhein-Westfalen? (Bitte einzeln aufführen und 
zudem Überschneidungen mit ÄLGBTI-freien Zonen³ kenntlich machen.)  

 
Mit Blick auf die online frei zugänglichen Informationen wird auf eine Zusammenstellung über 
bestehende Partnerschaften verzichtet. Informationen über bestehende 
Städtepartnerschaften können über die Partnerschaftsdatenbank des Rates der Gemeinden 
und Regionen Europas: https://www.rgre.de/partnerschaft/datenbank/ abgerufen werden, 
IQIRUPaWLRQHQ �bHU bHVWHKHQGH ScKXONRQWaNWH �bHU GLH DaWHQbaQN ÄIQternationale Kontakte 
XQG PaUWQHUVcKaIWHQ³ GHV ScKXOPLQLVWHULXPV NRUGUKHLQ-Westfalen: 
https://www.schulministerium.nrw.de/BiPo/ILKA/online.  
 
Schulen tragen ihre internationalen Kontakte auf freiwilliger Basis in diese Datenbank ein, eine 
Zuordnung zu Städten oder Gebietskörperschaften im Ausland kann in der zur Beantwortung 
der Kleinen Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit nicht vorgenommen werden. 
 
 
4. Zu welchen landespolitischen Konsequenzen führt die Tatsache, dass aus 

Nordrhein-Westfalen anreisende Lesben, Schwule, Bi-, Trans- und Intersexuelle 
sowie die Personen bzw. Gruppen, welche sich mit ihnen solidarisch zeigen, sich 
zum Beispiel bei Austauschen in solchen ÄZonen³ aufhalten m�ssen? 

 
Das Land Nordrhein-Westfalen unterhält aktuell keine direkten Kontakte mit den 
Woiwodschaften, die Beschlüsse gegen LSBTIQ* Menschen gefasst haben, sowie 
grundsätzlich keine direkten Kontakte mit polnischen Landkreisen. Insofern gibt es keine 
ÄOaQGHVSROLWLVcKHQ KRQVHTXHQ]HQ³ aXIJUXQG GHU TaWVacKH, GaVV LSBTIQ* PHUVRQHQ aXV 
Nordrhein-Westfalen potenziell in Gebietskörperschaften reisen, die sich zu ÄLGBTI-Ideologie-
IUHLHQ ZRQHQ³ HUNOlUW KabHQ. 
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5. Welche diesbezüglichen Empfehlungen, Handreichungen, Schutzmaßnahmen 
und andere Unterstützungen zur Gewährleistung von Grundrechten, 
Gleichbehandlung, der Sicherheit vor Beleidigungen und Straftaten geben bzw. 
gewährleisten die Landesregierung den nordrhein-westfälischen Kommunen, den 
Schulen und nicht zuletzt unseren Schülerinnen und Schulen bei einem Aufenthalt 
in unserem osteuropäischen Nachbarland ± insbesondere wenn es sich um eine 
derartige ÄZone³ handelt? 

 
Die Landesregierung verweist auf die Hinweise des Auswärtigen Amtes. Darin stellt das 
Auswärtige Amt fest, dass lesbische, schwule, bisexuelle, transgender, intersexuelle und 
queere Reisende im Ausland auf besondere Herausforderungen treffen können, und empfiehlt 
in diesem Zusammenhang die Reisehinweise der International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans 
and Intersex Association (ILGA), z.B. https://www.rainbow-europe.org/#8653/0/0. Der Bericht 
über die Gesetzeslage wird jährlich aktualisiert und umfasst u.a. folgende Bereiche: 
Gleichstellung und Nichtdiskriminierung, Familie, Hasskriminalität und Hassrede und 
Zivilgesellschaft.  


